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64.  
Leitungen: Bestellung zur Vorständin/zum Vorstand einer wissenschaftlichen klinischen  
Organisationseinheit 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den Bestimmun-
gen der §§ 20 (5), 32 UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF 
 

 Frau Univ.-Prof.
in

 Dr.
in

 Reingard AIGNER 

zur Vorständin der Universitätsklinik für Radiologie 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Franz FAZEKAS 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen,  

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerhard FRIEDRICH 

zum Vorstand der Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Frau Univ.-Prof.
in

 Dr.
in

 Karin KAPP 

zur Vorständin der Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. DDr. Hans-Peter KAPFHAMMER 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Uwe LANG 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 
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 Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerhard LANZER 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Helfried METZLER 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Michael MOKRY 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Neurochirurgie 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Ernst PILGER 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Karl PUMMER 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Urologie 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

zum Vorstand der Universitäts-Augenklinik 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Walther WEGSCHEIDER 

zum Vorstand der Universitätsklinik für Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
65.  
Leitungen: Bestellung zum Vorstand einer wissenschaftlichen nichtklinischen Organisations-
einheit  
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den Bestimmun-
gen der § 20 (5), 32 UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz 
idgF 
 

 Herrn O.Univ.-Prof. Dr. Gottfried DOHR 

zum Vorstand des Insitutes für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen,  
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 Herrn O.Univ.-Prof. Dr. Eduard LEINZINGER 

Zum Vorstand des Institutes für Gerichtliche Medizin 

mit Wirkung ab 01.01.2013 befristet bis zum 30.06.2013, vorbehaltlich struktureller  

Veränderungen,  

 

bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
66. 
Forschungseinheit: Errichtung einer Forschungseinheit und Bestellung des Leiters 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass gemäß der Richtlinie über die  
Errichtung von Forschungseinheiten, veröffentlicht im 25. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen 
Universität Graz im Studienjahr 2004/05 vom 03.08.2005, RN 103, folgende Forschungseinheiten vom 
Rektorat eingerichtet wurden: 
 

 Forschungseinheit „Molekulare Transplantationsmedizin“ 
Leiter: Assoz. Prof. Univ.-Doz. Dr. Wilfried RENNER 
Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
mit Wirkung ab 01.12.2012. 

 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
67.  
Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin 
Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hat gemäß § 124b in Verbindung mit § 63 Universitäts-
gesetz 2002 (UG), BGBl.I Nr.120/2002, idgF, nach Anhörung des Senats folgende Verordnung über die 
Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin, die am 18.12.2012 
vom Universitätsrat genehmigt worden ist, beschlossen.  
 
Präambel 
Die Medizinische Universität Graz führt ab dem Kalenderjahr 2013 gemeinsam mit der Medizinischen 
Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Wien auf Basis des § 124b UG eine kapazitäts-
orientierte Studienplatzvergabe für die StudienwerberInnen der Diplomstudien Human- und Zahnmedizin 
durch. 
 
Das Aufnahmeverfahren beruht auf den Ergebnissen einer Delphi-Umfrage unter den Lehrenden der drei 
Medizinischen Universitäten sowie auf einer Literaturauswertung und den studienplanspezifischen Kom-
petenzen (Lernziele). Die Studienplätze werden mittels eines Aufnahmeverfahrens (Aufnahmetest  
Humanmedizin – MedAT-H, Aufnahmetest Zahnmedizin – MedAT-Z) für das jeweilige Studium vergeben.  
 
Das Aufnahmeverfahren 2013 besteht aus einer Gruppentestung, in deren Rahmen das schulische Vor-
wissen über medizinrelevante Grundlagenfächer, insbesondere Biologie, Chemie, Physik und  
Mathematik, das Verständnis von Texten sowie die kognitiven Fähigkeiten erfasst werden. Im Rahmen 
des Aufnahmetests Zahnmedizin erfolgt überdies eine Überprüfung der manuellen Fertigkeiten.  
 
Ab 2014 ist die Einführung eines zweistufigen Aufnahmeverfahrens mit der Integration von Testverfahren 
zur Prüfung der emotionalen und sozialen Kompetenzen geplant. Aufgrund der aufwendigen  
Implementierung eines solchen mehrstufigen Aufnahmeverfahrens erfolgt diese in mehreren Etappen und 
soll bis zum Kalenderjahr 2015 endgültig abgeschlossen sein. Es ist daher eine Weiterentwicklung des 
nunmehrigen Aufnahmeverfahrens beabsichtigt. So soll insbesondere auch auf den im Jahr 2013  
gewonnenen Erkenntnissen aufgebaut werden. 
 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Entwicklung des Aufnahmeverfahrens wird ein 
Advisory Board eingerichtet. 
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I. Regelungsinhalt 
§1. Diese Verordnung regelt die Beschränkung des Zugangs für die Diplomstudien Humanmedizin  
 (O 202) und Zahnmedizin (O 203) aufgrund eines Aufnahmeverfahrens vor der Zulassung zum Studium 
gem. § 124b UG. 
 
II. Geltungsbereich 
§ 2. Die Regelung über Zugangsbeschränkungen gilt für alle StudienwerberInnen, die erstmals für die 
Diplomstudien Human- und/oder Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz für das Studienjahr 
2013/2014 zugelassen werden wollen. Die Aufnahme von StudienwerberInnen erfolgt ausschließlich zum 
Beginn des Studienjahres. 
 
§ 3. Die Bestimmungen für das Aufnahmeverfahren gemäß §§ 5 bis 13 gelten nicht für: 

- Studierende, die zum Zeitpunkt des Aufnahmeverfahrens zum Diplomstudium der  
Humanmedizin (O 202) oder Zahnmedizin (O 203) zugelassen sind und das Studium, zu dem sie 
zugelassen sind, fortsetzen (§ 62 UG), 

- Studierende, die zum Zeitpunkt des Aufnahmeverfahrens zum Studium der Medizin (O 201) zu-
gelassen sind und ex lege (aufgrund des Curriculums) oder freiwillig in das Diplomstudium der 
Humanmedizin (O 202) überwechseln, 

- Studierende, die zu einem Medizinstudium an einer ausländischen Universität oder gleich-
wertigen ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung zugelassen sind und 
im Rahmen eines internationalen Mobilitätsprogramms (z.B. ERASMUS) an der  
Medizinischen Universität Wien bzw. an der Medizinischen Universität Innsbruck oder der  
Medizinischen Universität Graz studieren sowie  

- QuereinsteigerInnen iSd § 19. 

 
III. Zahl der Studienplätze 
§ 4. (1) Folgende Platzzahlen werden entsprechend den vorhandenen Kapazitäten und nach Maßgabe 
von § 13 Abs. 2 lit. k UG und der mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung  
geschlossenen Leistungsvereinbarung für die Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin an der 
Medizinischen Universität Graz festgelegt: 
 

 

Humanmedizin Zahnmedizin Gesamt 

336 24 360 

 
 
(2) Von der an der Medizinischen Universität Graz festgelegten Anzahl von Studienplätzen (Abs. 1)  
stehen 
 

1. 75 vH EU-BürgerInnen mit einem in Österreich ausgestellten Reifezeugnis, 
2. 20 vH EU-BürgerInnen mit einem in- oder außerhalb des EU/EWR-Raums ausgestellten Reife-

zeugnis und 
3. 5 vH Drittstaatsangehörigen mit einem in- oder außerhalb des EU/EWR-Raums ausgestellten 

Reifezeugnis 

zur Verfügung (§ 124b Abs. 5 UG). 
 
IV. Aufnahmeverfahren für die Diplomstudien Humanmedizin und Zahnmedizin 
§ 5. (1) Die Aufnahme von StudienwerberInnen für das Diplomstudium Humanmedizin und für das  
Diplomstudium Zahnmedizin richtet sich nach dem Aufnahmeverfahren gemäß §§ 6ff. Die Vergabe der 
Studienplätze (§ 4) für die Diplomstudien Human- und Zahnmedizin erfolgt im Rahmen des Aufnahmever-
fahrens mittels der für das jeweilige Studium vorgesehenen Aufnahmetests (Aufnahmetest Human-
medizin – MedAT-H, Aufnahmetest Zahnmedizin –  MedAT-Z), die der Abklärung der Studieneignung und 
einer objektiven und transparenten Auswahl von StudienwerberInnen dienen. 
(2) Zur Teilnahme am Aufnahmeverfahren (§§ 6 ff) sind Personen berechtigt, die zum Zeitpunkt der  
Internet-Anmeldung 
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1. ein (Reife)Zeugnis gemäß § 64 UG besitzen, 
2. die 12. Schulstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule gemäß Schulorganisationsgesetz 

(BGBl. Nr. 242/1962, idgF) absolvieren, 
3. die 13. Schulstufe einer berufsbildenden höheren Schule oder einer höheren Anstalt für  

Lehrer- und Erziehungsbildung gemäß Schulorganisationsgesetz (BGBl. Nr.242/1962, idgF) ab-
solvieren, 

4. zur Studienberechtigungsprüfung gemäß § 64a UG iVm der Verordnung über die Durch-führung 
der Studienberechtigungsprüfung der jeweiligen Universität bzw. gemäß Studien-
berechtigungsgesetz (BGBl. Nr. 292/1985, idgF) zugelassen sind, 

5. zur Berufsreifeprüfung gemäß Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung (BGBl. I Nr. 68/1997, 
idgF) zugelassen sind, oder 

6. die sich in einem den Z 2 und 3 entsprechenden Ausbildungsstand an einer ausländischen aner-
kannten Bildungseinrichtung befinden. 

 
(3) Die den StudienwerberInnen im Zuge des Aufnahmeverfahrens gemäß §§ 6 ff erwachsenden Kosten 
sind nicht erstattungsfähig. 
(4) Auf das gegenständliche Verfahren kommt ausschließlich die Verfahrensregelung dieser Verordnung 
zur Anwendung. 
 
Internet-Anmeldung 
§ 6. (1) Die StudienwerberInnen haben sich innerhalb des von den Rektoraten der Medizinischen  
Universitäten Wien, Innsbruck und Graz einvernehmlich festzulegenden Anmeldezeitraums für den  
jeweiligen Aufnahmetest online mittels Web-Formulars anzumelden.  
(2) Bei dieser Anmeldung sind neben allgemeinen (persönlichen) Daten die Wahl des Studiums  
(Humanmedizin/Zahnmedizin), die Wahl des Studienortes (Wien, Innsbruck oder Graz) sowie das maß-
gebliche Kontingent (§ 4 Abs. 2) anzugeben.  
(3) Die Angabe des gewünschten Studiums und des gewünschten Studienortes, für den die Zulassung 
erfolgen soll, ist verbindlich. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich. 
(4) Die Internet-Anmeldung ist Voraussetzung für die Testteilnahme. Eine Internet-Anmeldung nach Ende 
der Anmeldefrist oder eine Fristerstreckung für die Anmeldung sind nicht möglich. Die Internet-
Anmeldung ist ausschließlich innerhalb der festgesetzten Frist möglich und wird erst mit Einlangen des 
Kostenbeitrages (§ 7) gültig. 
(5) Die Website, über welche die Anmeldung erfolgt, sowie der genaue Anmeldezeitraum werden bis 
spätestens Mitte Februar des jeweiligen Jahres im Internet auf den Webseiten der Medizinischen  
Universitäten Wien, Innsbruck und Graz veröffentlicht. Eine unvollständig ausgefüllte und/oder wahr-
heitswidrige und/oder nicht den Formvorschriften (insbes. Abs. 1- 3) entsprechende und/oder nicht frist-
gerechte Anmeldung ist ungültig und bleibt unberücksichtigt. Aufträge zur Verbesserung haben nicht zu 
erfolgen. 
 
Kostenbeteiligung 
§ 7. (1) Die StudienwerberInnen haben sich mit einem vom Rektorat der Medizinischen Universität Graz 
jährlich anhand der Anmeldezahlen festzusetzenden Beitrag an den Kosten der Durchführung des Tests 
zu beteiligen. Die Höhe des Beitrages ist spätestens mit Ablauf der Internet-Anmeldefrist (§ 6) im  
Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz zu veröffentlichen und darf den Betrag von Euro 100,- 
nicht übersteigen. 
(2) Der Beitrag muss innerhalb einer vom Rektorat festzulegenden Frist auf dem bekannt gegebenen 
Konto an der Medizinischen Universität Graz vollständig einlangen. Diese Frist und die erforderlichen 
Informationen werden im Rahmen der Internet-Anmeldung (§ 6) bekanntgegeben. Die Studien-
werberInnen haben die ausdrückliche Verpflichtung, die Verlautbarungen auf der Website der  
Medizinischen Universität Graz zu verfolgen und die Bezahlung der Kostenbeteiligung so vorzunehmen, 
dass der Betrag rechtzeitig am bekannt gegebenen Bankkonto einlangt sowie die gültige Einzahlung der 
Kostenbeteiligung zu überprüfen. 
(3) Eine Internet-Anmeldung gilt als zurückgezogen, wenn der Beitrag nicht innerhalb der vom Rektorat 
festgelegten Frist vollständig einlangt. Die Internet-Anmeldung wird damit ungültig und eine Testteil-
nahme ist ausgeschlossen. Beiträge, die außerhalb der festgelegten Frist an der Medizinischen  
Universität Graz einlangen, sind rückzuerstatten. 
(4) Erscheinen StudienwerberInnen trotz gültiger Internet-Anmeldung (§ 6 Abs. 2) nicht zum Test, besteht 
kein Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten Kostenbeitrages. 
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Information zum Aufnahmeverfahren 
§ 8. (1) Detaillierte Informationen hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen für die  Diplomstudien  
Human- und Zahnmedizin, zu den Aufnahmetests sowie zum Testablauf werden auf den Websites der 
jeweiligen Medizinischen Universität zur Verfügung gestellt.  
(2) Der Termin für die Aufnahmetests findet am 5. Juli 2013 zeitgleich an den Medizinischen  
Universitäten Wien, Innsbruck und Graz statt. Der Testort, die Uhrzeit und die Testdauer werden allen 
StudienwerberInnen, die über die Internet-Anmeldung (§ 6) als gültig erfasst worden sind, bis zu einem 
von den Rektoraten der Medizinischen Universität Wien, der Medizinischen Universität Innsbruck und der 
Medizinischen Universität Graz einvernehmlich festzulegenden und auf den Websites der genannten 
Universitäten kundzumachenden Stichtag bekannt gegeben. 
(3) Die StudienwerberInnen erhalten nach Auflauf der Frist für das Einlangen des Kostenbeitrages und 
bis spätestens 15. Mai über die Website der Medizinischen Universität Graz Informationen zum Status 
ihrer Anmeldung.  
 
Testdurchführung 
§ 9. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4) für das Diplomstudium Humanmedizin erfolgt durch den  
Aufnahmetest Humanmedizin –  MedAT-H, welcher aus einer Gruppentestung besteht. 
(2) Testinhalte: 
a) Basiskenntnistest für Medizinische Studien der Medizinischen Universität Graz (BMS) 
Der BMS besteht aus einem standardisierten Kenntnistest im Multiple-Choice-Format, anhand dessen 
das schulische Vorwissen über medizinrelevante Grundlagenfächer, insbesondere Biologie, Chemie, 
Physik und Mathematik erfasst wird.  
b) Textverständnis (TV) 
Durch diesen, ebenfalls im Multiple-Choice-Format angebotenen, Testteil werden die Lesekompetenz 
und das Verständnis von Texten überprüft. 
c) Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KF) 
Dieser Testteil besteht aus 4 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format und umfasst kognitive Basis-
fähigkeiten und -fertigkeiten, die gemäß rezenter wissenschaftlicher Erkenntnisse hohe prädiktive  
Validität für den erfolgreichen Abschluss des Diplomstudiums der Humanmedizin aufweisen: 

- Zahlenfolgen (ZF): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, allgemeine Gesetzmäßig-keiten 
zu erkennen, Implikationen zu verstehen und logische Schlüsse zu ziehen.  

- Gedächtnis & Merkfähigkeit (GM): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive Fähigkeit, sich  
Inhalte figuraler, numerischer und verbaler Art einzuprägen, sodass auf diese bei Bedarf  
flexibel zugegriffen werden kann, indem sie in einer mittelbar anschließenden Testphase wieder-
erkannt und richtig zugeordnet werden. 

- Figuren zusammensetzen (FZ): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive Fähigkeit,  
visuoanalytische sowie visuokonstruktive Leistungen zu erbringen. 

- Mathematisches Denken (MD): Diese Aufgabengruppe misst grundlegendes Zahlenverständnis 
sowie die kognitive Fähigkeit, Situations- und Problembeschreibungen mit Hilfe der Mathematik 
modellieren zu können. 

 
§ 10. (1) Die Vergabe der Studienplätze (§ 4) für das Diplomstudium Zahnmedizin erfolgt durch den Auf-
nahmetest Zahnmedizin –  MedAT-Z, welcher aus einer Gruppentestung besteht. Die Testinhalte des 
MedAT-Z decken sich großteils mit den Testinhalten des MedAT-H. An Stelle der Prüfung des Textver-
ständnisses erfolgt eine Überprüfung der manuellen Fertigkeiten. 
(2) Testinhalte: 
a) Basiskenntnistest für Medizinische Studien der Medizinischen Universität Graz (BMS) 
Der BMS besteht aus einem standardisierten Kenntnistest im Multiple-Choice-Format, anhand dessen 
das schulische Vorwissen über medizinrelevante Grundlagenfächer, insbesondere Biologie, Chemie, 
Physik und Mathematik erfasst wird.  
b) Manuelle Fertigkeiten (MF) 
Mit diesem Testteil werden wesentliche, für das Diplomstudium Zahnmedizin erforderliche praktische 
Fertigkeiten gemessen. Er besteht aus einem Drahtbiegetest und einem Zeichentest. 
c) Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KF) 
Dieser Testteil besteht aus 3 Aufgabengruppen im Multiple-Choice-Format und umfasst kognitive Basis-
fähigkeiten und -fertigkeiten, die gemäß rezenter wissenschaftlicher Erkenntnisse hohe prädiktive  
Validität für den erfolgreichen Abschluss des Diplomstudiums aufweisen: 

- Zahlenfolgen (ZF): Diese Aufgabengruppe misst die Fähigkeit, allgemeine Gesetzmäßig-keiten 
zu erkennen, Implikationen zu verstehen und logische Schlüsse zu ziehen.  
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- Gedächtnis & Merkfähigkeit (GM): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive Fähigkeit, sich In-
halte figuraler, numerischer und verbaler Art einzuprägen, sodass auf diese bei Bedarf  
flexibel zugegriffen werden kann, indem sie in einer mittelbar anschließenden Testphase wieder-
erkannt und richtig zugeordnet werden. 

- Figuren zusammensetzen (FZ): Diese Aufgabengruppe misst die kognitive Fähigkeit,  
visuoanalytische sowie visuokonstruktive Leistungen zu erbringen. 

 
§ 11. Bei den Aufnahmetests handelt es sich um keine Prüfung im Sinne der §§ 72ff UG. Die  
Bestimmungen der §§ 72 bis 79 UG finden keine Anwendung. 
§ 12. Die Weitergabe der Testaufgaben an Dritte sowie deren Verwertung ist untersagt. Dieses Recht 
steht ausschließlich dem/der Urheber/in des Aufnahmetests zu. Bei Verstoß gegen diese Bestimmung ist 
die Medizinische Universität Graz berechtigt, sich schad- und klaglos zu halten. 
Ausschluss 
§ 13. (1) TeilnehmerInnen am Aufnahmetest, die den ordnungsgemäßen Testablauf beeinträchtigen,  
können durch die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen werden. In  
diesem Fall zählt als Testergebnis des/der Studienwerber/in das bis zum Ausschluss erzielte Resultat. 
(2) TeilnehmerInnen am Aufnahmetest, die das Testergebnis durch Unredlichkeiten zu beeinflussen ver-
suchen, können durch die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen werden. 
Unredlichkeiten sind insbesondere die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, die Benützung von Fotoappa-
raten, Handys, PDAs, PCs oder sonstigen elektronischen Geräten während des Tests oder das Bearbei-
ten eines Testabschnitts außerhalb der dafür zugestandenen Zeit. Werden TeilnehmerInnen am  
Aufnahmetest wegen Unredlichkeit von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen oder werden 
Unredlichkeiten nach Abschluss des Aufnahmetests festgestellt, wird der Aufnahmetest mit null Punkten 
bewertet. 
 
Auswertung 
§ 14. (1) Die Auswertung der Testteile des MedAT-H für das Diplomstudium der Humanmedizin erfolgt 
automatisiert in folgender Form: 

- Im Testteil BMS werden die jeweils erzielten Punkte in über die Teilbereiche vergleichbare 
Messwerte umgewandelt und anschließend zu einem Gesamtmesswert aggregiert. 

- Im Testteil TV werden die erreichten Punkte in einen Messwert umgewandelt.  
- In den kognitiven Testverfahren werden die in den 4 Aufgabengruppen erzielten Punkte jeweils in 

vergleichbare Messwerte umgewandelt und zu einem Gesamtmesswert aggregiert. 

 
Die Umwandlung der erzielten Punkte in Messwerte erfolgt über psychometrische Standard 
prozeduren*. Der für die Rangreihung maßgebliche Gesamttestwert ergibt sich aus der  
gewichteten Summe der Messwerte und erfolgt nach folgendem von der Expertengruppe festgelegten 
Schlüssel:  

- Gesamtmesswert BMS: 40 %  
- Messwert TV: 10 %  
- Gesamtmesswert der kognitiven Testverfahren: 50 % 

(2) Die Auswertung der Testteile des MedAT-Z für das Diplomstudium der Zahnmedizin erfolgt  
automatisiert in folgender Form: 

- Im Testteil BMS werden die jeweils erzielten Punkte in über die Teilbereiche vergleichbare 
Messwerte umgewandelt und anschließend zu einem Gesamtmesswert aggregiert.  

- Im Testteil MF werden die erzielten Punkte in einen Messwert umgewandelt.  
- In den kognitiven Testverfahren werden die in den 3 Aufgabengruppen erzielten Punkte jeweils in 

vergleichbare Messwerte umgewandelt und zu einem Gesamtmesswert aggregiert. 

Die Umwandlung der erzielten Punkte in Messwerte erfolgt über psychometrische Standardprozeduren*. 
Der für die Rangreihung maßgebliche Gesamttestwert ergibt sich aus der gewichteten Summe der 
Messwerte und erfolgt nach folgendem von der Expertengruppe festgelegten Schlüssel:  

- Gesamtmesswert BMS: 40 %  
- Messwert MF: 22,5 %  
- Gesamtmesswert der kognitiven Testverfahren: 37,5 % 

 
* Vgl. Schmidt-Atzert & Amelang, Psychologische Diagnostik (2012) 
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Ergebnisfeststellung und Ranglisten 
§ 15. (1) Nach Absolvierung der Aufnahmetests wird für jede/n Studienwerber/in das jeweilige Ergebnis 
ermittelt sowie die daraus resultierende Rangfolge erstellt.  
(2) Die Ergebnisfeststellung führt an der jeweiligen Medizinischen Universität zu je einer Rangliste der 
StudienwerberInnen für das jeweilige Studium (Humanmedizin/Zahnmedizin) und das jeweilige  
Kontingent. Die StudienwerberInnen werden dabei anhand ihrer Angaben im Aufnahmeverfahren (§§ 6 ff) 
in dem von ihnen bei der Internet-Anmeldung angegebenen Kontingent gemäß § 4 Abs. 2 gereiht.  
 
Diese Ranglisten werden zu einem rechtzeitig im Vorhinein bekannt zu gebenden Termin auf der Website 
der Medizinischen Universität Graz veröffentlicht.  
 
(3) Die Studienplätze für das gewählte Studium an der gewählten Universität werden an die Studien-
werberInnen mit den jeweils höchsten Gesamttestwerten vergeben.  
 
Zulassung 
§ 16. (1) Zum Studium der Humanmedizin/Zahnmedizin können nur jene StudienwerberInnen zugelassen 
werden, die aufgrund der Rangliste (§ 15 Abs. 2) einen Studienplatz (§ 4) für das jeweilige Studium an 
der gewählten Medizinischen Universität im für sie maßgeblichen Kontingent (§ 4 Abs. 2) erhalten haben. 
Melden sich im Rahmen der Internet-Anmeldung gemäß § 6 weniger StudienwerberInnen an als Studien-
plätze für das Diplomstudium Humanmedizin oder für das Diplomstudium Zahnmedizin gemäß § 4  
vorgesehen sind, wird kein Aufnahmeverfahren durchgeführt und jede/r Studienwerber/in erhält einen 
Studienplatz, sofern die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 erfüllt sind. Melden sich für ein Kontingent (§ 4 
Abs. 2) weniger StudienwerberInnen an, als Studienplätze zur Verfügung stünden, so sind die  
verbleibenden Studienplätze des betreffenden Kontingents aliquot auf die anderen Kontingente aufzu-
teilen. 
(2) Wenn StudienwerberInnen auf Grund ihrer Angaben bei der Internet-Anmeldung (§ 6) mit ihrem Test-
ergebnis im Kontingent gemäß § 4 Abs. 2 Z 3 gereiht wurden (§ 15) und zum Zeitpunkt der Erstzulassung 
zum Studium 

- - die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates besitzen bzw. erworben haben, oder auf sie 
- - die Personengruppenverordnung (BGBl. II Nr. 211/1997 idgF) Anwendung findet, oder  
- - sie EU-BürgerInnen in Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellt sind,  

sind sie vor Durchführung der Zulassung zum Studium mit dem von ihnen erzielten Gesamttestwert in 
dem für sie maßgeblichen Kontingent zu reihen. 
(3) Die Zulassung zum Studium der Humanmedizin/Zahnmedizin setzt voraus, dass der/die Studien-
werber/in einen Studienplatz aufgrund der Rangliste gemäß § 15 Abs. 2 für das betreffende Studienjahr 
für die gewählte Studienrichtung erlangt hat und die Voraussetzungen der §§ 63ff und 91 UG erfüllt.  
Soweit universitätsrechtlich vorgesehen, ist vor der Zulassung auch das Recht zur unmittelbaren  
Zulassung zum Studium im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nach-
gewiesen wird, nachzuweisen. 
(4) StudienwerberInnen, die einen Studienplatz erhalten, werden bis spätestens 23. August 2013 per  
E-Mail darüber verständigt. Die Zulassung erfolgt im Zeitraum vom 26. August 2013 bis zum  
13. September 2013. Zur Durchführung der Zulassung muss von den StudienwerberInnen verpflichtend 
ein Termin, entsprechend der Vorgaben im Verständigungs-E-Mails, vereinbart werden. 
(5) Ausgenommen von der in Abs. (3) angeführten Regelung sind Studienwerberinnen und Studien-
werber, die dem Kontingent 3 zugehörig sind. Für diese gilt die Regelung laut § 61 Abs. 4 UG idgF. 
 
Verfall des Studienplatzes, Nachrückung 
§ 17. StudienwerberInnen, die einen Studienplatz aufgrund der Rangliste (§ 15 Abs. 2) haben, müssen 
binnen der ihnen im Rahmen der Bekanntgabe des Testergebnisses zugewiesenen Frist nachweislich 
erklären, diesen Studienplatz in Anspruch zu nehmen. Unterbleiben diese fristgerechten Erklärungen, 
verfällt der Studienplatz.  
 
§ 18. (1) Ein durch Verfall (§ 17), mangels Vorliegens von Zulassungsvoraussetzungen (§ 16 Abs.3) oder 
durch ausdrücklichen schriftlichen Rücktritt zur Verfügung stehender Studienplatz wird nach Maßgabe 
der Studienplatzkapazität des jeweiligen Studiums an den/die in der Rangliste (§ 15 Abs. 2) nächst  
folgende/n Studienwerber/in vergeben, der/die noch keinen Studienplatz erhalten hat (Nachrückung). 
(2) StudienwerberInnen, die gemäß Abs. 1 einen Studienplatz erhalten haben, müssen binnen der ihnen 
im Rahmen der Verständigung über die Nachrückung zugewiesenen Frist nachweislich erklären, diesen 
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Studienplatz in Anspruch zu nehmen. Bei Unterbleiben dieser fristgerechten Erklärungen, verfällt der 
Studienplatz. 
 
V. QuereinsteigerInnen 
§ 19. Studierende, die an der Medizinischen Universität Graz zum Diplomstudium Human- oder Zahn-
medizin zugelassen sind und ins Diplomstudium Zahn- oder Humanmedizin wechseln, sind ungeachtet 
von § 5 auf Antrag zum Studium zuzulassen, wenn sie die Voraussetzungen für das 3. oder ein höheres 
Semester und die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen (§§ 63ff UG) erfüllen und nach Maßgabe des 
Curriculums freie Plätze in den Lehrveranstaltungen mit beschränkter Platzzahl verfügbar sind. 
VI. Wiederholte Beteiligung am Aufnahmeverfahren 
§ 20. StudienwerberInnen, die in einem Studienjahr nicht zum Studium zugelassen werden, können sich 
an Aufnahmeverfahren in den folgenden Studienjahren neuerlich beteiligen. Die neuerliche Beteiligung 
am Aufnahmeverfahren ist StudienwerberInnen, die in einem Studienjahr nicht zum Studium zugelassen 
werden, unbegrenzt möglich. Sie werden gleich behandelt wie StudienwerberInnen, die sich erstmals am 
Aufnahmeverfahren beteiligen.  
 
VII. Zuständigkeit, In-Kraft-Treten 
§ 21. Zuständig für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens an der Medizinischen Universität Graz ist 
das Rektorat der Medizinischen Universität Graz. 
 
§22. Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität 
Graz in Kraft und gilt bis 31.12.2013. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
68.   
Leistungsvereinbarung 2013 - 2015 der Medizinischen Universität Graz 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gemäß § 20 Abs. 6 Z 3 UG 2002 idgF die Leistungs-
vereinbarung 2013 – 2015 heraus: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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69. Ausschreibung von Stellen 
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 

gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektiv-

vertrages ausschreibt: 

 

 
69.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifi-
kation werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Studentische/r Mitarbeiter/in 

(Verwendungsgruppe C) 
an der Univ. Klinik für Urologie 

befristet auf die Dauer der Herabsetzung 
Teilzeit: 10 Wochenstunden 

 
Kernaufgaben: 
 Unterstützung bei der Organisation und Durchführung klinischer Studien und wiss. Projekten 
 AnsprechpartnerIn für SponsorInnen, Klinik, Ethikkommission und zuständigen Behörden 
 Unterstützung bei der Abwicklung von Patientenvisiten (Anamnese, Fragebögen, Blutdruck- und 

Pulsmessung,etc.) 
 Die gesamte organisatorische Projektabwicklung einschließlich der notwendigen administrativen  

Vorgänge 
 Qualitätssicherung (Kontrolle der Prüfdokumentation, elektr. Datenerfassung, etc.) 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Erfahrung in der Betreuung und Verwaltung Klinischer Studien 
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz 
 Organisatorische Fähigkeiten 
 Flexibilität 
 Hohe Belastbarkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.795,70 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Karl Pummer, Vorstand der Universitätsklinik für Urologie, gerne 
zur Verfügung. Kontakt: karl.pummer@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12508. 
 
  

mailto:personal@medunigraz.at
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Senior scientist (w/m) 
(Verwendungsgruppe B1) 

am Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 
Teilzeit: 30 Wochenstunden  

mit der Option um Erhöhung auf 40 Wochenstunden 
 
Kernaufgaben: 
 Selbstständige bakteriologische Diagnostik, Befundinterpretation und Erstellung von  

Therapievorschlägen 
 Durchführung von biochemischen und molekularbiologischen Untersuchungstechniken  

im bakteriologisch- mykologischen Labor 
 Aktive wissenschaftliche Forschungs-, Publikations- und Vortragstätigkeit 
 Mitarbeit in der Lehre und Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden,  

DiplomandInnen und DissertantInnen 
 Mitwirkung und Umsetzung von Maßnahmen im Qualitätsmanagement nach ISO 9001 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene FachärztInnenausbildung für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 
 Jus practicandi 
 Wissenschaftliche Vorerfahrung und Publikationstätigkeit 
 Expertise und mehrjährige Erfahrung in infektiologischer Diagnostik 
 Erfahrung in Cystischer Fibrose Diagnostik 
 Einschlägige Fachexpertise in  biochemischen und molekularbiologischen  

Untersuchungstechniken im genannten Fachbereich  
 Befunderstellung , Befundinterpretation und eigenverantwortliche Erstellung von  

Therapievorschlägen 
 Betreuung von klinischen und ambulanten Patientinnen und Patienten 
 Fachkenntnisse auf dem Gebiet der angewandten Krankenhaushygiene, Tropenmedizin  

und Impfberatung 
 Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Sehr gute EDV Kenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen:  

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten und berufsspezifischer Weiterbildung  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit und Flexibilität 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamfähigkeit 
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Durchsetzungsstärke 

 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.554,61 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Ass.-Prof. Dr. Gebhard Feierl, Leiter des bakteriologisch-mykologischen Labors, 
gerne zur Verfügung. Kontakt: gebhard.feierl@medunigraz.at, Tel.: +43/316/380-4383. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D61 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 30. Jänner 2013 www.medunigraz.at/stellen 

mailto:personal@medunigraz.at
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69.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifi-
kation werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Diplomierte medizinisch-technische Fachkraft (w/m)  

(Verwendungsgruppe IIa) 
am Institut für Hygiene,  

Mikrobiologie und Umweltmedizin 
Bakteriologisch-Mykologisches Labor 

befristet für 1 Jahr 
 
Kernaufgaben: 
 Mitwirkung bei der Erstellung von bakteriologisch-mykologischen Befunden (Probenansatz,  

Verarbeitung, Anwendung konventioneller mikrobiologischer und molekularbiologischer Methoden) 
 Mitarbeit bei wissenschaftlichen Arbeiten 
 Mitwirkung bei der Qualitätssicherung 
 Betreuung von Laborgeräten und Laborbereichen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung als Dipl. med.-techn. Fachkraft 
 Vorkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit mikrobiologischen und  

molekularbiologischen Techniken 
 EDV-Kenntnisse 
 Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Flexibilität 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamorientierung  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.713,19 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Ass.-Prof. Dr. Gebhard Feierl, Leiter des Bakteriologisch-Mykologischen Labors, 
gerne zur Verfügung. Kontakt: gebhard.feierl@medunigraz.at Tel.: +43/380-4383 oder 4362. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D60 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 30. Jänner 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 

 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
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